
Fall 4: Kapitalkonsolidierung von Tochter-
unternehmen – Erstkonsolidierung

124

Sachverhalt:

Die JOGU Automotive GmbH, Mainz, erwirbt zum 31. 12. 2018 von einem
Großaktion�r 75% der Aktien (= 750 000 St�ck) der ADS Motoren AG, R�s-
selsheim, f�r einen Kaufpreis i.H.v. 31 500 TEuro. Die �brigen 25% der Aktien
der ADS Motoren AG (= 250 000 St�ck) bleiben im Streubesitz und werden mit
regelm�ßig hohen Ums�tzen im Freiverkehr der Frankfurter B�rse gehandelt.
Der Aktienkurs lag zum letzten Handelstag am 30. 12. 2018 bei 38 Euro. Bei
der Transaktion wurde vertraglich vereinbart, dass die JOGU Automotive
GmbH den Jahres�berschuss der ADS Motoren AG in 2018 anteilig miterwirbt.

Da sich die JOGU Automotive GmbH im Rahmen des strategischen Zukaufs
anfangs f�r mehrere Unternehmen interessierte, wurden f�r den Auswahlpro-
zess diverse Bewertungs- und Due-Diligence-Gutachten von externen Bera-
tern eingeholt, deren Honorare sich auf 600 TEuro aufsummieren. Hier�ber
hinaus sind mit dem Einstieg der JOGU Automotive GmbH bei der ADS Mo-
toren AG neben dem eigentlichen Kaufpreis Provisionen an eine Investment-
bank i.H.v. 500 TEuro angefallen.

Zur Einbeziehung in den (Teil-)Konzernabschluss der JOGU Automotive
GmbH ist f�r die ADS Motoren AG zum 31. 12. 2018 erstmals eine Kapital-
konsolidierung nach HGB bzw. IFRS durchzuf�hren. Hierf�r stehen die Han-
delsbilanz II (HB II) der JOGU Automotive GmbH zum 31. 12. 2018 nach
HGB (vgl. Tabelle 2 auf S. 20) und die HB II der ADS Motoren AG zum
31. 12. 2018 nach HGB (vgl. Tabelle 25 auf S. 125) zur Verf�gung. Um die
Unterschiede bei der Erstkonsolidierung nach HGB und IFRS st�rker zu ver-
deutlichen, sind f�r die Aufgabenbearbeitung einheitlich die beiden HB II
nach HGB heranzuziehen.

Zum 31. 12. 2018 werden die in Tabelle 26 auf S. 125 aufgef�hrten stillen Re-
serven und Lasten bei der ADS Motoren AG identifiziert.

Bei dem Markenrecht handelt es sich um ein eingetragenes Recht an der von
der ADS Motoren AG etablierten Marke „ADS C.A.R. Tools“, unter welcher
urspr�nglich eigenst�ndig Produkte im Bereich Kfz-Werkzeuge vertrieben
wurden. Da sich die Gesellschaft aus diesem Produktbereich schon seit
L�ngerem zur�ckgezogen hat, wurde das Recht an der weltbekannten Marke
an einen konzernexternen Automobilzulieferer lizenziert.

Die ADS Motoren AG ist derzeit Beklagte in einem Produkthaftungsprozess
�ber 10 000 TEuro. Die Gesch�ftsleitung h�lt die Anspr�che des Kl�gers f�r
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Tabelle 25: HB II der ADS Motoren AG zum 31. 12. 2018 und 2019 nach
HGB

Tabelle 26: Stille Reserven und Lasten der ADS Motoren AG (in TEuro)
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unbegr�ndet und geht nicht von einer Verurteilung aus. Die Sichtweise wird
durch die Stellungnahme einer auf Produkthaftung spezialisierten Anwalts-
kanzlei gest�tzt. Hieraus geht hervor, dass lediglich mit einer Wahrscheinlich-
keit von 10% mit einer Verurteilung zu rechnen ist.

Die ADS Motoren AG zerf�llt in der neuen Konzernstruktur in die eigenst�n-
digen Gesch�ftsfelder „Hybridantrieb“ und „Elektroantrieb“, die jeweils

– eine zahlungsmittelgenerierende Einheit (ZGE) i.S.v. IAS 36,
– ein Segment i.S.v. DRS 3 bzw. IFRS 8 sowie
– die niedrigste Ebene im internen Berichtssystem des JOGU-Teilkonzerns,

auf der ein Gesch�fts- oder Firmenwert f�r interne Managementzwecke
�berwacht wird,

darstellen. Im Rahmen der HGB-Bilanzierung folgt die JOGU Automotive
GmbH der Empfehlung nach DRS 23.85, den Gesch�fts- oder Firmenwert auf
Gesch�ftsfelder aufzuteilen. Im Rahmen der IFRS-Bilanzierung hat die
JOGU Automotive GmbH die Pflicht nach IAS 36, den Gesch�fts- oder Fir-
menwert auf zahlungsmittelgenerierende Einheiten (ZGE) aufzuteilen. F�r
die Schl�sselung auf die Gesch�ftsfelder bzw. ZGE liegen die folgenden In-
formationen vor:

– Bei der Aufteilung der Gesamt-Anschaffungskosten der Anteile der JOGU
Automotive GmbH an der ADS Motoren AG nach HGB wird dem Ge-
sch�ftsfeld „Hybridantrieb“ ein Teil i.H.v. 26 500 TEuro und dem Ge-
sch�ftsfeld „Elektroantrieb“ ein Teil i.H.v. 5 500 TEuro zugeordnet.

– Bei der Aufteilung des neubewerteten Nettoverm�gens der ADS Motoren
AG nach HGB auf die Gesch�ftsfelder wird dem Gesch�ftsfeld „Hybridan-
trieb“ ein Teil i.H.v. 29 000 TEuro und dem Gesch�ftsfeld „Elektroan-
trieb“ ein Teil i.H.v. 5 700 TEuro zugeordnet.

– Die JOGU Automotive GmbH verspricht sich von dem Unternehmenszu-
sammenschluss Synergieeffekte, die erwartungsgem�ß direkt bei der ADS
Motoren AG entstehen werden. Hierbei wird davon ausgegangen, dass die
Gesch�ftsfelder „Hybridantrieb“ und „Elektroantrieb“ voraussichtlich im
Verh�ltnis 80:20 von den k�nftigen Synergieeffekten profitieren werden.

Aufgabenstellung:

– Identifizieren Sie den Erwerber und bestimmen Sie den Zeitpunkt der Erst-
konsolidierung sowohl nach HGB als auch nach IFRS!

– Ermitteln Sie den Wertansatz der der JOGU Automotive GmbH geh�ren-
den Anteile (Beteiligungsbuchwert) bzw. die Anschaffungskosten des Un-
ternehmenszusammenschlusses sowohl nach HGB als auch nach IFRS!
Welche buchungstechnische Konsequenz ergibt sich aus einem eventuel-
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len Abweichen des Beteiligungsbuchwerts von den Anschaffungskosten
des Unternehmenszusammenschlusses nach IFRS?

– Ermitteln Sie das neubewertete Eigenkapital der ADS Motoren AG in der
Neubewertungsbilanz (HB III) sowohl nach HGB als auch nach IFRS! Ge-
ben Sie jeweils die Buchungss�tze an, die zur Anpassung der HB II an die
HB III erforderlich sind!

– F�hren Sie die Erstkonsolidierung durch und berechnen Sie den Unter-
schiedsbetrag sowohl nach HGB als auch nach IFRS! Geben Sie jeweils
die Buchungss�tze an! Gehen Sie bei der Ermittlung des Unterschiedsbe-
trags nach IFRS differenziert nach der Purchased-Goodwill-Methode und
der Full-Goodwill-Methode vor! Geben Sie den Buchungssatz zur Auf-
stockung des Gesch�fts- oder Firmenwerts bei der Full-Goodwill-Methode
nach IFRS an!

– Verteilen Sie den Gesch�fts- oder Firmenwert aus der Erstkonsolidierung
nach HGB in Einklang mit DRS 23 auf Gesch�ftsfelder! Verteilen Sie den
Gesch�fts- oder Firmenwert aus der Erstkonsolidierung nach IFRS auf
zahlungsmittelgenerierende Einheiten (ZGE) in Abh�ngigkeit davon, ob
die Purchased-Goodwill- oder die Full-Goodwill-Methode angewandt
wird!

Latente Steuern sind nicht zu ber�cksichtigen.

I. Rechtliche Grundlagen, Zweck und Ablauf der
Kapitalkonsolidierung nach HGB und IFRS

Im HGB ist die Kapitalkonsolidierung in den §§ 301, 307 und 309 geregelt. Zu
deren Auslegung ist DRS 23 „Kapitalkonsolidierung (Einbeziehung von Toch-
terunternehmen in den Konzernabschluss)“ heranzuziehen. In den IFRS sind die
einschl�gigen Regelungen in IFRS 10 „Consolidated Financial Statements“ und
IFRS 3 „Business Combinations“ verankert.

Ausgangspunkt f�r die Kapitalkonsolidierung ist der Summenabschluss, der sich
aus der (Quer-)Addition der vereinheitlichten und ggf. in Euro umgerechneten Ein-
zelabschl�sse der in den Konzernabschluss einzubeziehenden Unternehmen ergibt
(§ 300 Abs. 1 S. 1 HGB, IFRS 10.B86 (a)). Im Summenabschluss wird das Eigen-
kapital des Tochterunternehmens doppelt erfasst. Zum einen wird es �ber den Ein-
zelabschluss des Tochterunternehmens in Form der einzelnen Aktiva und Passiva
und zum anderen �ber den Einzelabschluss des Mutterunternehmens in Form der
Beteiligung an dem Tochterunternehmen ber�cksichtigt. Diese Doppelz�hlung wi-
derspricht der Vorgabe des § 297 Abs. 3 S. 1 HGB bzw. des IFRS 10.A, nach der
der Konzernabschluss die einbezogenen Konzernunternehmen als ein einziges Un-
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ternehmen darzustellen hat. Ziel der Kapitalkonsolidierung ist es, die innerkon-
zernlichen Eigenkapitalverflechtungen zu beseitigen.214 Hierzu wird die Beteili-
gung des Mutterunternehmens mit den korrespondierenden anteiligen Eigenkapi-
talposten des Tochterunternehmens verrechnet (§ 301 Abs. 1 S. 1 HGB, IFRS
10.B86 (b)). Chronologisch und technisch kann die Kapitalkonsolidierung in die
Phasen der Erst-, Folge- und Endkonsolidierung unterteilt werden.215 Die Erstkon-
solidierung umfasst die erstmalige ergebnisneutrale Saldierung des Beteiligungs-
buchwerts gegen das anteilige neubewertete Eigenkapital des Tochterunterneh-
mens sowie die Ermittlung eines aus dieser Saldierung ggf. verbleibenden Unter-
schiedsbetrags.216

Die Kapitalkonsolidierung hat gem. § 301 HGB und IFRS 3.4 unter Anwendung
der Erwerbsmethode zu erfolgen.217 W�hrend die Erwerbsmethode nach § 301
HGB in Form der vollst�ndigen Neubewertungsmethode218 durchzuf�hren ist, darf
die Erwerbsmethode nach IFRS 3.18f. zus�tzlich in Form der Full-Goodwill-Me-
thode angewandt werden. Die Erwerbsmethode beruht auf der Vorstellung, dass
nicht die Einheit „Tochterunternehmen“, sondern vielmehr dessen Verm�gensge-
genst�nde bzw. Verm�genswerte und Schulden durch den Konzern einzeln erwor-
ben wurden (Einzelerwerbsfiktion). In der Konsequenz werden die �bernommenen
Verm�gensgegenst�nde bzw. Verm�genswerte und Schulden nicht mit den Buch-
werten aus dem Einzelabschluss des Tochterunternehmens, sondern mit den fikti-
ven Anschaffungskosten aus Sicht des erwerbenden Mutterunternehmens in den
Konzernabschluss einbezogen.219

Die Erstkonsolidierung nach der Erwerbsmethode verl�uft typischerweise in
mehreren aufeinander aufbauenden Schritten. Im ersten Schritt sind Erwerber und
Erwerbszeitpunkt zu bestimmen. Danach werden die in der HB II angepassten Ver-
m�gensgegenst�nde bzw. Verm�genswerte und Schulden des erworbenen Unter-
nehmens in der HB III vollst�ndig neubewertet. Hierbei kommt es zur Aufdeckung
der stillen Reserven und Lasten. Im n�chsten Schritt werden die HB III des erwor-
benen Unternehmens und die HB II des erwerbenden Unternehmens durch Addi-
tion zum Summenabschluss zusammengefasst. Hierauf aufbauend wird die Betei-
ligung des Mutterunternehmens gegen das anteilige neubewertete Eigenkapital
des Tochterunternehmens verrechnet und ein ggf. verbleibender Unterschiedsbe-
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214 Vgl. IDW (Hrsg.), WP Handbuch (2017), G 382.
215 Die Folgekonsolidierung wird in Fall 5 und die Endkonsolidierung in Fall 6 behandelt.
216 Vgl. Busse von Colbe u. a., Konzernabschl�sse (2010), S. 209.
217 Die im HGB urspr�nglich in bestimmten F�llen ebenfalls zul�ssige Interessenzusammenf�h-

rungsmethode wurde durch das BilMoG abgeschafft. Vgl. BT-Drucks. 16/10067 v. 30. 7.
2008, S. 82 f.

218 Die im HGB urspr�nglich ebenfalls zul�ssige Buchwertmethode wurde durch das BilMoG ab-
geschafft. Vgl. BT-Drucks. 16/10067 v. 30. 7. 2008, S. 80.

219 Vgl. Winkeljohann/Deubert, in: Grottel u. a. (Hrsg.), Beck’scher Bilanz-Kommentar (2018),
§ 301 HGB, Rn. 2. Zur Einzelerwerbsfiktion ebenso Ordelheide, Kapitalkonsolidierung nach
der Erwerbsmethode (Teil I), WPg 1984, S. 237 (S. 240).
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trag ermittelt. Da sich im Regelfall Beteiligungsbuchwert und anteiliges neubewer-
tetes Eigenkapital nicht in derselben H�he einander gegen�berstehen, ergibt sich
bei der Verrechnung �blicherweise eine positive (Beteiligungsbuchwert > antei-
liges neubewertetes Eigenkapital) oder negative Differenz (Beteiligungsbuch-
wert < anteiliges neubewertetes Eigenkapital). Hierbei stellt eine positive Diffe-
renz einen Gesch�fts- oder Firmenwert („goodwill“) und eine negative Differenz
einen passiven bzw. negativen Unterschiedsbetrag („excess“) dar. Im Fall der Be-
teiligung von Minderheitsgesellschaftern am Tochterunternehmen (auch andere
Gesellschafter, nicht beherrschende Gesellschafter oder einfach Minderheiten ge-
nannt) sind deren Anteile am neubewerteten Eigenkapital in einem weiteren Schritt
in einen Ausgleichsposten im Konzerneigenkapital einzustellen. Bei Anwendung
der Full-Goodwill-Methode ist zudem der Anteil der Minderheitsgesellschafter
am Gesch�fts- oder Firmenwert aufzudecken.220

II. L�sung nach HGB

1. Bestimmung des Erwerbers und des Zeitpunkts der
Erstkonsolidierung

a) Theoretische Grundlagen

Seit der Reform des HGB durch das BilMoG ist f�r die Kapitalkonsolidierung al-
lein die Erwerbsmethode zul�ssig. Diese setzt voraus, ein erwerbendes und ein er-
worbenes Unternehmen zu bestimmen. Die Unterscheidung hat große Bedeutung,
da die Verm�gensgegenst�nde, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten und Son-
derposten221 des erworbenen Unternehmens im Zuge der Erstkonsolidierung neu-
bewertet werden, wohingegen die des erwerbenden Unternehmens mit ihren Buch-
werten fortgef�hrt werden (§ 301 Abs. 1 und 2 HGB). Im Einzelfall kann je nach
Betrachtungsweise die Identifizierung eines Erwerbers schwierig sein und zu un-
terschiedlichen Ergebnissen f�hren. So muss nicht immer dasjenige Unternehmen,
das die Anteile an einem anderen Unternehmen erworben hat und formalrechtlich
als Mutterunternehmen anzusehen ist, auch bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise
der Erwerber sein. Im Unterschied zu den IFRS sorgt das HGB insofern f�r Rechts-
klarheit, als bei der Identifizierung des Erwerbers ausschließlich auf das formal-
rechtliche Kriterium eines Mutter-Tochter-Verh�ltnisses i.S.v. § 290 HGB abge-

220 Vgl. K�ting/Weber, Der Konzernabschluss (2012), S. 287–292; L�denbach/Hoffmann/Frei-
berg (Hrsg.), Haufe IFRS Kommentar (2018), § 31, Rn. 14.

221 Z. B. ein aktiver Unterschiedsbetrag aus der Verm�gensverrechnung (§ 246 Abs. 2 S. 2 und 3
HGB). Vgl. Boecker, in: Pelka/Petersen (Hrsg.), Beck’sches Steuerberater-Handbuch 2017/
2018 (2017), Bd. B, Rn. 984; Reiner/Haußer, in: Schmidt/Ebke (Hrsg.), M�nchener Kom-
mentar zum Handelsgesetzbuch (2013), § 266 HGB, Rn. 87 f.
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stellt wird.222 Hiernach gilt dasjenige Unternehmen regelm�ßig als Erwerber, das
die Anteile an dem anderen Unternehmen h�lt.

Der Erstkonsolidierungszeitpunkt und somit der Zeitpunkt zur Bestimmung der
Wertans�tze f�r die �bernommenen Verm�gensgegenst�nde, Schulden, Rech-
nungsabgrenzungsposten und Sonderposten ist nach § 301 Abs. 2 S. 1 HGB der
„Zeitpunkt […], zu dem das Unternehmen Tochterunternehmen geworden ist“.
Werden die Anteile zu verschiedenen Zeitpunkten im Rahmen eines sog. sukzessi-
ven Anteilserwerbs erworben, so entsteht das Mutter-Tochterverh�ltnis erst mit Er-
werb derjenigen Anteilstranche, die den Kontroll�bergang begr�ndet (DRS 23.9).

Weicht der Erstkonsolidierungszeitpunkt vom Abschlussstichtag des Tochterunter-
nehmens ab, empfiehlt DRS 23 die Aufstellung eines Zwischenabschlusses zum
Zeitpunkt der erstmaligen Einbeziehung (DRS 23.11). Der bloße Empfehlungs-
charakter ist der Tatsache geschuldet, dass ein zus�tzliches verbindliches unterj�h-
riges Berichtselement aus den gesetzlichen Regelungen nicht ableitbar ist (DRS
23.B5). Gleichwohl sind in diesem Fall die Dokumentation des Mengenger�sts so-
wie die Trennung von erworbenem, d.h. in die Kapitalkonsolidierung einzubezie-
hendem, und nach dem Erstkonsolidierungszeitpunkt erwirtschaftetem Jahreser-
gebnis unabdingbar.223 Sofern auf die Aufstellung eines Zwischenabschlusses ver-
zichtet wird, ist zumindest auf mehr oder weniger starke Vereinfachungen unter
Beachtung der Verl�sslichkeit zur�ckzugreifen, die von einem zeitnah um den
Erstkonsolidierungszeitpunkt aufgestellten Monats- bzw. Quartalsabschluss bis
hin zur Erstellung eines Inventars zum Zeitpunkt der erstmaligen Einbeziehung
und zur Abgrenzung des konsolidierungspflichtigen Ergebnisses durch eine statis-
tische R�ckrechnung aus dem Jahresabschluss des Tochterunternehmens reichen
k�nnen (DRS 23.11ff.).224

Kann das Mengen- und Wertger�st des zu konsolidierenden Reinverm�gens zum
Erwerbszeitpunkt nur vorl�ufig ermittelt werden, so wird die Kapitalkonsolidie-
rung nach § 301 Abs. 2 S. 2 HGB zun�chst auf dieser Grundlage durchgef�hrt und
muss bei besseren Erkenntnissen innerhalb von zw�lf Monaten ergebnisneutral re-
trospektiv angepasst werden (DRS 23.77f.). Hiermit wird dem Umstand Rechnung
getragen, dass im Zeitpunkt der erstmaligen Einbeziehung aufgrund der Vielzahl
von komplexen Bewertungsvorg�ngen und (noch) vorhandenen Informationsdefi-
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222 Vgl. Winkeljohann/Deubert, in: Grottel u. a. (Hrsg.), Beck’scher Bilanz-Kommentar (2018),
§ 301 HGB, Rn. 413; vgl. zu den IFRS Abschnitt III. 1. a).

223 Vgl. Winkeljohann/Deubert, in: Grottel u. a. (Hrsg.), Beck’scher Bilanz-Kommentar (2018),
§ 301 HGB, Rn. 129. Handelt es sich um ein nicht miterworbenes, den bisherigen Gesell-
schaftern zustehendes Ergebnis, ist es im Zwischenabschluss als Verbindlichkeit auszuweisen
(DRS 23.12).

224 Vgl. Winkeljohann/Deubert, in: Grottel u. a. (Hrsg.), Beck’scher Bilanz-Kommentar (2018),
§ 301 HGB, Rn. 129–130.
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ziten eine abschließende Bewertung des zu konsolidierenden Reinverm�gens re-
gelm�ßig nicht m�glich ist.225

Eine Erleichterungsregelung hinsichtlich des Zeitpunkts der Ermittlung des Men-
gen- und Wertger�sts greift, wenn

– das Mutterunternehmen erstmalig einen Konzernabschluss aufstellt und das
einzubeziehende Unternehmen nicht in dem Jahr Tochterunternehmen gewor-
den ist, f�r das der Konzernabschluss aufgestellt wird (§ 301 Abs. 2 S. 3 HGB)
oder

– ein Tochterunternehmen, auf dessen Einbeziehung bisher nach § 296 HGB ver-
zichtet wurde, erstmalig in den Konzernabschluss einbezogen wird (§ 301
Abs. 2 S. 4 HGB).

Nach § 301 Abs. 2 S. 3 HGB sind in diesen F�llen „die Wertans�tze zum Zeitpunkt
der Einbeziehung des Tochterunternehmens in den Konzernabschluss zugrunde zu
legen“. Hierbei ist die Kapitalkonsolidierung im Fall der erstmaligen Aufstellung
eines Konzernabschlusses zum Zeitpunkt des Beginns des Konzerngesch�ftsjahres
vorzunehmen, im Fall bislang nach § 296 HGB nicht einbezogener Tochterunter-
nehmen sp�testens ab dem Zeitpunkt, zu dem die Voraussetzungen f�r die Inan-
spruchnahme des Wahlrechts entfallen sind, wobei vereinfachend wiederum auf
den Beginn des Konzerngesch�ftsjahres abgestellt werden darf (DRS 23.14). Hin-
tergrund der Erleichterungsregelung ist, dass hier die Zeitspanne zwischen der Be-
gr�ndung des Mutter-Tochter-Verh�ltnisses und der Durchf�hrung der Erstkonso-
lidierung mehrere Jahre betragen kann, weshalb die entsprechenden (historischen)
Wertans�tze bei gleichzeitig fehlender Verl�sslichkeit mitunter aufw�ndig zu re-
konstruieren sind (DRS 23.B6). Mit dem BilRUG wurde allerdings die Pflicht zur
Vereinfachung relativiert. So d�rfen in Ausnahmef�llen, die im Anhang anzugeben
und zu begr�nden sind, die (historischen) Wertans�tze im Erwerbszeitpunkt heran-
gezogen werden (§ 301 Abs. 2 S. 5 HGB). Hiermit soll eine „Zwangserleichte-
rung“226 in denjenigen Konstellationen vermieden werden, in denen verl�ssliche hi-
storische Wertans�tze vorliegen (DRS 23.B6). Dies ist z.B. denkbar, wenn das
Mutterunternehmen bereits freiwillig einen Konzernabschluss aufstellt oder in
einen Konzernabschluss eines �bergeordneten Mutterunternehmens einbezogen
wird.227 Durch die „R�ckausnahme“228 er�ffnet sich dem Aufsteller allerdings u.U.
ein bilanzpolitisch attraktives Wahlrecht, da mit dem Zeitpunkt der Ermittlung der
Wertans�tze nicht nur diese selbst, sondern auch die H�he des Unterschiedsbetrags

225 Vgl. Winkeljohann/Deubert, in: Grottel u. a. (Hrsg.), Beck’scher Bilanz-Kommentar (2018),
§ 301 HGB, Rn. 115; Wirth u.a., Praxis der handelsrechtlichen Kapitalkonsolidierung (Teil
1), DB 2015, S. 1053 (S. 1057).

226 Stibi/Kirsch/Engelke, Der Standardentwurf E-DRS 30, WPg 2015, S. 405 (S. 405).
227 Vgl. Stibi/Kirsch/Engelke, Der Standardentwurf E-DRS 30, WPg 2015, S. 405 (S. 405).
228 Winkeljohann/Deubert, in: Grottel u. a. (Hrsg.), Beck’scher Bilanz-Kommentar (2018), § 301

HGB, Rn. 137.
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gesteuert werden k�nnen. Dies wird jedoch durch den Grundsatz der Einheitlich-
keit und eine entsprechende Erl�uterungspflicht im Anhang nach § 301 Abs. 2 S. 5
HGB eingeschr�nkt (DRS 23.B6).

b) Anwendung auf den Fall: Bestimmung des Erwerbers und des
Erstkonsolidierungszeitpunkts bei der ADS Motoren AG

Die JOGU Automotive GmbH begr�ndet durch den Erwerb eines 75%-Anteils ein
Mutter-Tochter-Verh�ltnis gegen�ber der ADS Motoren AG. Hiermit ist die JOGU
Automotive GmbH als formalrechtliches Mutterunternehmen und nach HGB als
Erwerber anzusehen, d.h. bei der Kapitalkonsolidierung sind die Verm�gensge-
genst�nde und Schulden der ADS Motoren AG als erworbenem Unternehmen neu
zu bewerten.

Da die ADS Motoren AG am 31. 12. 2018 Tochterunternehmen der JOGU Auto-
motive GmbH geworden ist, ist die Erstkonsolidierung auf diesen Tag durchzuf�h-
ren.

2. Bestimmung des Wertansatzes der dem
Mutterunternehmen geh�renden Anteile

a) Theoretische Grundlagen

Nach § 301 Abs. 1 S. 1 HGB ist der Wertansatz der dem Mutterunternehmen geh�-
renden Anteile (Beteiligungsbuchwert) mit dem anteiligen neubewerteten Eigen-
kapital des Tochterunternehmens zu verrechnen. Unter dem Begriff der Anteile
versteht man „alle kapitalm�ßigen Beteiligungen mit Einlagen bei TU [Tochterun-
ternehmen]“229. Hierunter fallen, je nach Rechtsform des Tochterunternehmens,
Aktien, Gesch�ftsanteile sowie Beteiligungen an Personengesellschaften in Form
von Anteilen, die den Erwerb der Mitglieds- bzw. Gesellschafterstellung dokumen-
tieren.230 Schuldrechtliche Anspr�che des Mutterunternehmens fallen grunds�tz-
lich nicht unter die zu konsolidierenden Anteile (DRS 23.19). Sie begr�nden eine
Gl�ubigerstellung und werden dementsprechend im Rahmen der Schuldenkonsoli-
dierung ber�cksichtigt (§ 303 HGB).231

132

229 IDW (Hrsg.), WP Handbuch (2017), G 394.
230 Vgl. Hachmeister/Beyer, in: B�cking u. a. (Hrsg.), Beck’sches Handbuch der Rechnungsle-

gung (2018), C 401, Rn. 61.
231 Vgl. Winkeljohann/Deubert, in: Grottel u. a. (Hrsg.), Beck’scher Bilanz-Kommentar (2018),

§ 301 HGB, Rn. 14. Sofern bei Mischformen, wie z. B. Wandelschuld- oder Gewinnschuld-
verschreibungen, der Eigenkapitalcharakter �berwiegt, weil dem formalen Gl�ubiger bei wirt-
schaftlicher Betrachtung der Status eines Anteilseigners zukommt, sind diese in die Kapital-
konsolidierung einzubeziehen (DRS 23.19 sowie DRS 23.B9). Vgl. Hachmeister/Beyer, in:
B�cking u. a. (Hrsg.), Beck’sches Handbuch der Rechnungslegung (2018), C 401, Rn. 62.
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Zu den „dem Mutterunternehmen geh�renden Anteilen“ z�hlen s�mtliche Anteile
am Tochterunternehmen, an denen das Mutterunternehmen selbst das wirtschaftli-
che Eigentum hat und die es bilanziell ausweist, sowie Anteile am Tochterunter-
nehmen, die anderen voll konsolidierten Unternehmen geh�ren.232 Nicht zu be-
r�cksichtigen sind hingegen Anteile, die von nach § 296 HGB nicht konsolidierten
Tochterunternehmen, assoziierten Unternehmen oder at Equity bilanzierten Ge-
meinschaftsunternehmen gehalten werden (DRS 23.17). Anteile, die von quotal
konsolidierten Gemeinschaftsunternehmen gehalten werden, sind indessen antei-
lig hinzuzurechnen (DRS 23.17). Von der Einbeziehung ausgeschlossen sind gem.
§ 301 Abs. 4 HGB �berdies die Anteile am Mutterunternehmen, die einem einzu-
beziehenden Tochterunternehmen i.S. einer R�ckbeteiligung zustehen.233

Der Wertansatz der dem Mutterunternehmen geh�renden Anteile richtet sich nach
den gesetzlichen Bestimmungen der §§ 252ff. HGB. Entsprechend sind grundle-
gender Bewertungsmaßstab die Anschaffungskosten gem. § 255 Abs. 1 HGB, wo-
bei diese neben der Gegenleistung f�r die Anteile auch Anschaffungsnebenkosten
(z.B. Notariatskosten, Spesen oder Provisionen) und Anschaffungspreisminderun-
gen umfassen. Hingegen sind Kosten der Entscheidungsvorbereitung bzw. -unter-
st�tzung wie bspw. Kosten f�r Bewertungs- oder Due-Diligence-Gutachten kein
Bestandteil des Beteiligungsbuchwerts (DRS 23.23f.).234 Die Gegenleistung f�r
die Anteile kann in Form von Zahlungsmitteln, durch �bertragung anderweitiger
Verm�gensgegenst�nde, durch Ausgabe eigener Anteile oder durch �bernahme
von Schulden erbracht werden (DRS 23.21ff.).235

Im Falle des Erwerbs der Anteile durch �bernahme von Schulden oder Zahlung
einer Rente, die gem. § 253 Abs. 2 HGB nicht mit dem beizulegenden Zeitwert be-
wertet werden, ist der Wertansatz der Anteile durch die Anschaffungskosten im
Zugangszeitpunkt in den Jahresabschl�ssen der einbezogenen Unternehmen zu be-
stimmen (DRS 23.27).

Werden die Anteile durch Tausch erworben, besteht handelsrechtlich grunds�tzlich
ein Wahlrecht, die erworbenen Anteile mit dem beizulegenden Zeitwert, den fort-
gef�hrten Anschaffungskosten oder dem steuerneutralen Zwischenwert der hinge-
gebenen Verm�gensgegenst�nde anzusetzen.236 Um bewertungsbedingte Verzer-
rungen bei der Erstkonsolidierung zu vermeiden, empfiehlt DRS 23 den Ansatz

232 Vgl. Winkeljohann/Deubert, in: Grottel u. a. (Hrsg.), Beck’scher Bilanz-Kommentar (2018),
§ 301 HGB, Rn. 11.

233 Vgl. BT-Drucks. 16/10067 v. 30. 7. 2008, S. 82.
234 Vgl. Hachmeister/Beyer, in: B�cking u.a. (Hrsg.), Beck’sches Handbuch der Rechnungsle-

gung (2018), C 401, Rn. 67 und 70.
235 Vgl. Winkeljohann/Deubert, in: Grottel u. a. (Hrsg.), Beck’scher Bilanz-Kommentar (2018),

§ 301 HGB, Rn. 20.
236 Vgl. Winkeljohann/Deubert, in: Grottel u. a. (Hrsg.), Beck’scher Bilanz-Kommentar (2018),

§ 301 HGB, Rn. 22.
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zum beizulegenden Zeitwert, wobei der beizulegende Zeitwert der erworbenen An-
teile nicht �berschritten werden darf (DRS 23.26 sowie DRS 23.B10).237

Variable Kaufpreisbestandteile, die aufschiebend bedingt erst nach Erreichen vor-
her festgelegter (i.d.R. finanzieller) Leistungsindikatoren durch das Tochterunter-
nehmen, wie z.B. EBIT oder Cashflow, an den Verk�ufer gezahlt werden m�ssen
(sog. earn-out-Klauseln), sind unter der Voraussetzung des wahrscheinlichen Be-
dingungseintritts und der verl�sslichen Bewertbarkeit mit ihrem Barwert als R�ck-
stellung zu passivieren und in die Anschaffungskosten im Erwerbszeitpunkt einzu-
beziehen (DRS 23.31ff.).238 Andernfalls sind diese (barwertig) als nachtr�gliche
Anschaffungskosten zu erfassen und bei der Kapitalkonsolidierung nach den Re-
gelungen in DRS 23.160f. zu ber�cksichtigen (DRS 23.32).239

Bei sukzessivem Erwerb der Anteile (z.B. erste Tranche i.H.v. 10%, zweite Tran-
che i.H.v. 30% und dritte Tranche i.H.v. 20%) ist mit dem Erwerb der Anteils-
tranche, durch die das Mutter-Tochter-Verh�ltnis begr�ndet wird, kein Tauschvor-
gang bez�glich der bereits vorher bestehenden Anteilstranchen verbunden (DRS
23.9). Mithin setzen sich die Anschaffungskosten der Anteile additiv aus den histo-
rischen Anschaffungskosten der einzelnen Anteilstranchen zum jeweiligen Er-
werbszeitpunkt zusammen. Eine ergebniswirksame Neubewertung der Altanteils-
tranchen mit dem beizulegenden Zeitwert im Erstkonsolidierungszeitpunkt schei-
det indessen aus (DRS 23.9).

Fallen Erwerbszeitpunkt und Erstkonsolidierungszeitpunkt auseinander, so kann
der urspr�ngliche Beteiligungsbuchwert u.U. zwischenzeitlich durch Abschrei-
bungen gemindert sein. Sind die Abschreibungen wegen voraussichtlich nicht dau-
ernder Wertminderung wahlweise vorgenommen worden (§ 253 Abs. 3 S. 6 HGB),
d�rfen diese im Rahmen der Neuaus�bung von Bewertungswahlrechten nach
§ 308 Abs. 1 S. 2 HGB in der HB II r�ckg�ngig gemacht werden.240 Sind die Ab-
schreibungen hingegen wegen voraussichtlich dauernder Wertminderung pflicht-
gem�ß vorgenommen worden, ist die R�cknahme bei unver�ndertem beizulegen-
dem Wert unzul�ssig (DRS 23.25).241
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237 Vgl. M�ller, in: Bertram u. a. (Hrsg.), Haufe HGB Bilanz Kommentar (2017), § 301 HGB,
Rn. 36.

238 Vgl. Theile, Bilanzierung aufschiebend bedingter Kaufpreise (earn-out) nach DRS 23, BBK
2017, S. 248 (S. 248). Davon abzugrenzen sind Ausgleichszahlungen zwischen K�ufer und
Verk�ufer (sog. Wertsicherungsklauseln), die als nachtr�gliche Anschaffungskosten oder An-
schaffungspreisminderungen zu ber�cksichtigen sind (DRS 23.29). Vgl. Stibi/Kirsch/Engel-
ke, Der Standardentwurf E-DRS 30, WPg 2015, S. 405 (S. 406).

239 Vgl. Winkeljohann/Deubert, in: Grottel u. a. (Hrsg.), Beck’scher Bilanz-Kommentar (2018),
§ 301 HGB, Rn. 28.

240 Vgl. Senger/Hoehne, in: Hennrichs/Kleindiek/Watrin (Hrsg.), M�nchener Kommentar zum
Bilanzrecht (2013), § 301 HGB, Rn. 48; Hachmeister/Beyer, in: B�cking u. a. (Hrsg.),
Beck’sches Handbuch der Rechnungslegung (2018), C 401, Rn. 86.

241 Vgl. Winkeljohann/Deubert, in: Grottel u. a. (Hrsg.), Beck’scher Bilanz-Kommentar (2018),
§ 301 HGB, Rn. 33.
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b) Anwendung auf den Fall: Bestimmung des Wertansatzes der
der JOGUAutomotive GmbH geh�renden Anteile

Bei der Erstkonsolidierung zu verrechnen ist der Wertansatz der der JOGU Auto-
motive GmbH geh�renden Anteile an der ADS Motoren AG. Diese sind mit ihren
Anschaffungskosten zu bewerten, die sowohl den Kaufpreis i.H.v. 31 500 TEuro
als auch die Provisionen an eine Investmentbank (Anschaffungsnebenkosten)
i.H.v. 500 TEuro umfassen. Die Ausgaben f�r Bewertungs- und Due-Diligence-
Gutachten sind der Entscheidungsfindung zuzurechnen und d�rfen nicht in die An-
schaffungskosten einbezogen werden, d.h. diese m�ssen sofort als Aufwand ver-
rechnet werden.

3. Ermittlung des neubewerteten Eigenkapitals

a) Theoretische Grundlagen

Nach �nderung von § 301 HGB durch das BilMoG darf die Erwerbsmethode aus-
schließlich in der Variante der vollst�ndigen Neubewertungsmethode durchgef�hrt
werden. Nicht mehr zul�ssig ist hingegen die Buchwertmethode. Kennzeichen der
vollst�ndigen Neubewertungsmethode ist es, dass der Beteiligungsbuchwert mit
dem anteiligen neubewerteten Eigenkapital des Tochterunternehmens verrechnet
wird. Hierbei ist das Eigenkapital vor dem Hintergrund der Einzelerwerbsfiktion
gem. § 301 Abs. 1 S. 2 HGB mit dem Betrag anzusetzen, der dem beizulegenden
Zeitwert der in den Konzernabschluss aufzunehmenden Verm�gensgegenst�nde,
Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten und Sonderposten im Erstkonsolidie-
rungszeitpunkt entspricht (DRS 23.62).

Der beizulegende Zeitwert ist handelsrechtlich grunds�tzlich als Marktpreis auf
einem aktiven Markt definiert (§ 255 Abs. 4 S. 1 HGB). Existiert kein aktiver
Markt, ist der Marktpreis mit Hilfe allgemein anerkannter Bewertungsmethoden
zu bestimmen (§ 255 Abs. 4 S. 2 HGB), wobei in DRS 23.65ff. dazu grundlegen-
de Leitlinien umrissen werden.

Die Neubewertung der in den Konzernabschluss zu �bernehmenden Bilanzposten
ist in einem der Kapitalkonsolidierung vorgelagerten Schritt in einer sog. HB III
(„Neubewertungsbilanz“242) vorzunehmen.243 Hierbei ist insofern vollst�ndig neu
zu bewerten, als die Minderheitsanteile an den stillen Reserven und Lasten einzu-
beziehen sind. Im Zuge der Neubewertung der einzelnen Verm�gens- und Schuld-
posten ver�ndert sich als Gegenposten das Eigenkapital in der HB III. Zur Verbu-
chung dieser Ver�nderung wird ein separater Eigenkapitalposten z.B. mit der Be-

242 IDW (Hrsg.), WP Handbuch (2017), G 398.
243 Die Neubewertung kann auch gemeinsam mit der Kapitalkonsolidierung durchgef�hrt wer-

den. Vgl. IDW (Hrsg.), WP Handbuch (2017), G 398.
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zeichnung „Neubewertungsr�cklage“244 vorgeschlagen. Die dem Mutterunterneh-
men zustehenden Anteile an der Neubewertungsr�cklage erh�hen das konsolidie-
rungspflichtige Eigenkapital. Die den Minderheitsgesellschaftern zustehenden
Anteile an der Neubewertungsr�cklage erh�hen hingegen den Ausgleichsposten
f�r die Anteile der anderen Gesellschafter (§ 307 Abs. 1 HGB).245

Die Neubewertung in der HB III bezieht sich sowohl auf das Mengen- als auch auf
das Wertger�st der HB II des Tochterunternehmens. W�hrend Ver�nderungen im
Wertger�st aus den Unterschieden zwischen den beizulegenden Zeitwerten und
den fortgef�hrten Buchwerten resultieren, ergeben sich Ver�nderungen im Men-
genger�st u.a. dadurch, dass in der Neubewertungsbilanz Posten anzusetzen sind,
die im Jahresabschluss des Tochterunternehmens nicht enthalten sind
(DRS 23.51). Dies liegt im Vollst�ndigkeitsgebot nach § 300 Abs. 2 S. 1 HGB be-
gr�ndet.246 Hiernach sind „Verm�gensgegenst�nde, Schulden und Rechnungsab-
grenzungsposten […] der in den Konzernabschluß einbezogenen Unternehmen
[…] unabh�ngig von ihrer Ber�cksichtigung in den Jahresabschl�ssen dieser Un-
ternehmen vollst�ndig aufzunehmen, soweit nach dem Recht des Mutterunterneh-
mens nicht ein Bilanzierungsverbot oder ein Bilanzierungswahlrecht besteht“.

Entsprechend sind im Rahmen der Erstkonsolidierung immaterielle Verm�gensge-
genst�nde des Anlageverm�gens, die das Tochterunternehmen vor Konzernzuge-
h�rigkeit selbst geschaffen hat und die bisher in dessen Einzelbilanz bzw. HB II
aufgrund der Nichtinanspruchnahme des Aktivierungswahlrechts nach § 248
Abs. 2 S. 1 HGB bzw. des Aktivierungsverbots nach § 248 Abs. 2 S. 2 HGB nicht
erfasst wurden, in der Neubewertungsbilanz zu aktivieren. Bei diesen handelt es
sich aus Konzernsicht um aktivierungspflichtige, entgeltlich erworbene immate-
rielle Verm�gensgegenst�nde des Anlageverm�gens (DRS 23.51).247 Entscheidend
f�r die nachtr�gliche Aktivierung von immateriellen Werten ist allerdings, dass die
Eigenschaften eines Verm�gensgegenstands erf�llt sind.248 Obwohl der Begriff des
Verm�gensgegenstands an mehreren Stellen des HGB verwendet wird, gibt es kei-
ne Legaldefinition.249 Nach Baetge/Kirsch/Thiele liegt handelsrechtlich ein Ver-
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244 Winkeljohann/Deubert, in: Grottel u. a. (Hrsg.), Beck’scher Bilanz-Kommentar (2018), § 301
HGB, Rn. 55.

245 Vgl. Winkeljohann/Deubert, in: Grottel u. a. (Hrsg.), Beck’scher Bilanz-Kommentar (2018),
§ 301 HGB, Rn. 55; IDW (Hrsg.), WP Handbuch (2017), G 397.

246 Vgl. Hachmeister/Beyer, in: B�cking u. a. (Hrsg.), Beck’sches Handbuch der Rechnungsle-
gung (2018), C 401, Rn. 106.

247 Vgl. K�ting/Weber, Der Konzernabschluss (2012), S. 353.
248 Vgl. Hachmeister/Beyer, in: B�cking u. a. (Hrsg.), Beck’sches Handbuch der Rechnungsle-

gung (2018), C 401, Rn. 109.
249 Vgl. Ballwieser, in: B�cking u. a. (Hrsg.), Beck’sches Handbuch der Rechnungslegung

(2018), B 131, Rn. 6.
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m�gensgegenstand vor, wenn das betreffende Gut einzeln verwertbar ist.250 Ge-
sch�ftswert�hnliche Vorteile, wie z.B. Humankapital, Know-how oder Standort-
vorteile, sind entsprechend keine Verm�gensgegenst�nde und werden aus diesem
Grund in der Konzernbilanz nicht gesondert angesetzt, sondern gehen „global im
Gesch�fts- oder Firmenwert“251 auf (DRS 23.53). Der Hinweis, dass diese wirt-
schaftlichen Vorteile mit dem Tochterunternehmen erworben wurden und Teil des
Gesamtkaufpreises sind, ist f�r eine Aktivierung im Konzernabschluss nicht aus-
reichend.252

�ber die Verm�gensgegenstandseigenschaft als unabdingbares Aktivierungskrite-
rium hinaus verlangt DRS 23 die verl�ssliche Bestimmbarkeit des beizulegenden
Zeitwerts als zus�tzliche Voraussetzung der Aktivierung in der Neubewertungsbi-
lanz (DRS 23.52 und DRS 23.67 sowie DRS 23.B24). Diese Anforderung rekur-
riert insb. auf die Objektivierungsprobleme bei der Bewertung der vom Tochterun-
ternehmen vor Konzernzugeh�rigkeit selbst geschaffenen immateriellen Verm�-
gensgegenst�nde des Anlageverm�gens in der Neubewertungsbilanz zum beizule-
genden Zeitwert. Da f�r diese Verm�gensgegenst�nde, wie z.B. Kundenlisten und
Drucktitel, regelm�ßig kein aktiver Markt existiert und die allgemein anerkannten
Bewertungsmethoden nach § 255 Abs. 4 S. 2 HGB bzw. DRS 23.65ff. zu stark er-
messensbehafteten Werten f�hren (DRS 23.B24), kann deren Aktivierung in der
Neubewertungsbilanz an der Nichterf�llung des Kriteriums der Verl�sslichkeit der
Bewertung scheitern.253

Ebenso kommen Anpassungen des Mengenger�sts bei den Schulden in Betracht.254

Zum einen k�nnen in der HB II Schulden fehlen, die zur vollst�ndigen Aufl�sung
der stillen Lasten im Zuge der Neubewertung in der HB III passiviert werden m�s-
sen.255 Hierzu geh�ren z.B. Pensionsaltlasten und mittelbare Pensionslasten, f�r
die in der HB II das Passivierungswahlrecht nach Art. 28 Abs. 1 EGHGB ausge�bt
wird. Diese Verpflichtungen sind in der Neubewertungsbilanz zwingend zu be-
r�cksichtigen (DRS 23.56). �berdies k�nnen Schulden erst durch den Unterneh-
menserwerb begr�ndet werden, wodurch ebenfalls eine Passivierung in der Neube-

250 Vgl. Baetge/Kirsch/Thiele, Konzernbilanzen (2017), S. 75; Baetge/Kirsch/Thiele, Bilanzen
(2017), S. 162 f., m. w. N. Hierzu kritisch W�stemann/W�stemann, in: Baumhoff/D�cker/K�h-
ler (Hrsg.), FS Krawitz (2010), S. 751 (S. 760–763). Weiterf�hrend zur Diskussion der Eigen-
schaften von Verm�gensgegenst�nden Ballwieser, in: B�cking u. a. (Hrsg.), Beck’sches Hand-
buch der Rechnungslegung (2018), B 131, Rn. 9–28.

251 Vgl. Hachmeister/Beyer, in: B�cking u.a. (Hrsg.), Beck’sches Handbuch der Rechnungsle-
gung (2018), C 401, Rn. 107.

252 Vgl. Winkeljohann/Deubert, in: Grottel u. a. (Hrsg.), Beck’scher Bilanz-Kommentar (2018),
§ 301 HGB, Rn. 67.

253 Vgl. Hachmeister/Beyer, in: B�cking u.a. (Hrsg.), Beck’sches Handbuch der Rechnungsle-
gung (2018), C 401, Rn. 109.

254 Vgl. Hachmeister/Beyer, in: B�cking u.a. (Hrsg.), Beck’sches Handbuch der Rechnungsle-
gung (2018), C 401, Rn. 110, m. w. N.

255 Vgl. Winkeljohann/Deubert, in: Grottel u. a. (Hrsg.), Beck’scher Bilanz-Kommentar (2018),
§ 301 HGB, Rn. 62.



Fall 4 Kapitalkonsolidierung von Tochterunternehmen – Erstkonsolidierung

wertungsbilanz erforderlich wird. Dies gilt z.B. f�r Verpflichtungen gegen�ber Ar-
beitnehmern oder Lieferanten, die auf Basis sog. „change of control-Klauseln“
aufschiebend bedingt von einem Kontrollwechsel abh�ngen (DRS 23.60).

Zum anderen k�nnen in der HB II Schulden enthalten sein (z.B. eine R�ckstellung
f�r eine Gew�hrleistungsverpflichtung des Tochterunternehmens gegen�ber dem
Mutterunternehmen), die zwar aus Sicht des Tochterunternehmens passivierungs-
pflichtig, aber aus Konzernsicht nicht passivierungsf�hig sind. Im Beispiel der in-
nerkonzernlichen Gew�hrleistungsverpflichtung handelt es sich aus Konzernsicht
um eine Innenverpflichtung, so dass es f�r die Passivierung als Verbindlichkeits-
r�ckstellung im Konzernabschluss an dem Kriterium der Außenverpflichtung
fehlt. Unabh�ngig davon w�re allerdings zu pr�fen, ob nicht ggf. eine Aufwands-
r�ckstellung f�r unterlassene Instandhaltung zu bilden bzw. eine Wertberichtigung
im Konzernabschluss vorzunehmen ist.256

Eventualverbindlichkeiten werden weder in der HB II noch in der HB III als
Schuld passiviert, weil das Kriterium der hinreichenden Wahrscheinlichkeit der In-
anspruchnahme nicht erf�llt ist (z.B. bei einer B�rgschaftsverpflichtung, bei der
mehr Gr�nde gegen als f�r eine Inanspruchnahme des B�rgen sprechen).257

Hinsichtlich der Frage, ob bei der Kaufpreisallokation R�ckstellungen f�r Restruk-
turierungsmaßnahmen anzusetzen sind, l�st sich DRS 23 von dem Vorg�ngerstan-
dard DRS 4, der zwar eine „starke Selbstverpflichtung“258, aber nicht zwingend
eine Außenverpflichtung forderte. Demgegen�ber hat nach DRS 23 die Passivie-
rung von Restrukturierungsr�ckstellungen nur unter der engen Bedingung zu er-
folgen, dass bereits im Zeitpunkt der erstmaligen Einbeziehung des Tochterunter-
nehmens eine Außenverpflichtung besteht (DRS 23.58). Hiermit tr�gt DRS 23
konsequent dem seit dem BilMoG bestehenden Ansatzverbot f�r Aufwandsr�ck-
stellungen nach § 249 Abs. 2 HGB a.F. Rechnung, die noch die Passivierung von
Innenverpflichtungen erm�glichten (DRS.23.B22).

Von der Neubewertung mit dem beizulegenden Zeitwert ausgenommen sind aus
Gr�nden der Vereinfachung R�ckstellungen und latente Steuern, die nach § 301
Abs. 1 S. 3 HGB mit ihren Wertans�tzen aus dem Jahresabschluss unver�ndert in
den Konzernabschluss zu �bernehmen sind.259 W�ren die Bilanzposten der Zeit-
wertbewertung nach § 301 Abs. 1 S. 2 HGB unterworfen, m�ssten diese abwei-
chend vom Jahresabschluss mit dem abgezinsten Erf�llungsbetrag bewertet wer-
den, wobei f�r die Abzinsung der Marktzinssatz heranzuziehen w�re. Um aufw�n-
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256 Vgl. Hachmeister/Beyer, in: B�cking u. a. (Hrsg.), Beck’sches Handbuch der Rechnungsle-
gung (2018), C 401, Rn. 110.

257 Vgl. K�ting/Weber, Der Konzernabschluss (2012), S. 361 i.V.m. Baetge/Kirsch/Thiele, Bilan-
zen (2017), S. 176.

258 Vgl. Hachmeister/Beyer, in: B�cking u. a. (Hrsg.), Beck’sches Handbuch der Rechnungsle-
gung (2018), C 401, Rn. 113.

259 Zu den Bewertungsregelungen im Jahresabschluss f�r R�ckstellungen s. § 253 Abs. 1 S. 2
und 3 sowie Abs. 2 HGB und f�r latente Steuern s. § 274 Abs. 2 HGB.
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dige Umbewertungsmaßnahmen zu vermeiden, hat der Gesetzgeber die Ausnah-
meregelung in § 301 Abs. 1 S. 3 HGB geschaffen.260

b) Anwendung auf den Fall: Ermittlung des neubewerteten
Eigenkapitals der ADS Motoren AG

Bei der ADS Motoren AG wurden unterschiedliche stille Reserven und Lasten
identifiziert. Diese sind wie folgt in der Erstkonsolidierung zu ber�cksichtigen:

Die Buchwerte der bereits in der HB II der ADS Motoren AG ausgewiesenen Ver-
m�gensgegenst�nde (Grundst�cke, Technische Anlagen und Vorr�te) sind im Rah-
men der Neubewertung in der HB III auf ihre beizulegenden Zeitwerte aufzusto-
cken. Es ergibt sich folgender Buchungssatz [vgl. Buchung (1.1), Tabelle 27 auf
S. 143]:

Grundst�cke und Geb�ude 11 500
Technische Anlagen
und Maschinen 4 500
Vorr�te 1 500 an Neubewertungsr�cklage 17 500

Das Markenrecht wurde aus Sicht der ADS Motoren AG selbst geschaffen und un-
terliegt in deren Einzelbilanz bzw. HB II dem Aktivierungsverbot des § 248 Abs. 2
S. 2 HGB. Dieser Sachverhalt stellt sich aus Sicht des JOGU-Teilkonzerns anders
dar. Aus dessen Perspektive wurde das Markenrecht im Rahmen des Unterneh-
menskaufs entgeltlich von der ADS Motoren AG erworben. Da das Markenrecht
einzelverwertbar ist, ist es im Rahmen der Erstkonsolidierung zu aktivieren.261 Der
Buchungssatz lautet wie folgt [vgl. Buchung (1.2), Tabelle 27 auf S. 143]:

Immaterielle Verm�gens-
gegenst�nde (ohne GoFW) 500 an Neubewertungsr�cklage 500

Wenngleich die Stammkundenbeziehungen der ADS Motoren AG aus Sicht des
JOGU-Teilkonzerns nicht selbst geschaffen sind und ihr beizulegender Zeitwert
auf 2 000 TEuro gesch�tzt wird, fehlt es ihnen an der Einzelverwertbarkeit, wes-
halb sie nicht als Verm�gensgegenstand zu qualifizieren sind. Infolgedessen
kommt eine Aktivierung in der Konzernbilanz nicht in Frage.262

Die Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung im Produkthaftungsprozess gegen die
ADS Motoren AG wird auf lediglich 10% gesch�tzt. In Anbetracht dieser geringen
Wahrscheinlichkeit fehlt es dem Prozessrisiko an hinreichender Konkretisierung,

260 Vgl. BT-Drucks. 16/12407 v. 24. 3. 2009, S. 90; weiterf�hrend M�ller, in: Bertram u.a.
(Hrsg.), Haufe HGB Bilanz Kommentar (2017), § 301 HGB, Rn. 70 ff.

261 Vgl. Busse von Colbe, in: Schmidt/Ebke (Hrsg.), M�nchener Kommentar zum Handelsgesetz-
buch (2013), § 301 HGB, Rn. 52 und 52a.

262 Vgl. Kuhner, in: Schulze-Osterloh/Hennrichs/W�stemann (Hrsg.), Handbuch des Jahresab-
schlusses (2014), Abt. II/1, Rn. 172.
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sodass die Passivierungskriterien f�r eine Verbindlichkeitsr�ckstellung nicht er-
f�llt sind. Entsprechend scheidet eine Ber�cksichtigung in der Konzernbilanz
ebenso wie in der Einzelbilanz bzw. HB II der ADS Motoren AG aus.263

Insgesamt ergibt sich in der HB III der ADS Motoren AG ein neubewertetes Eigen-
kapital i.H.v. 34 700 TEuro.

4. Ermittlung und Ausweis des Unterschiedsbetrags

a) Theoretische Grundlagen

Zur Beseitigung der innerkonzernlichen Eigenkapitalverflechtung ist der Beteili-
gungsbuchwert gegen das anteilige neubewertete Eigenkapital des Tochterunter-
nehmens zu verrechnen. Hierbei geh�ren zu den aufzurechnenden Eigenkapitalpos-
ten des Tochterunternehmens, dem Bilanzgliederungsschema f�r Kapitalgesell-
schaften gem. § 266 Abs. 3 HGB folgend, die auf die konsolidierungspflichtigen
Anteile entfallenden Posten des bilanziellen Eigenkapitals (gezeichnetes Kapital,
Kapitalr�cklage, Gewinnr�cklagen, Gewinn- bzw. Verlustvortrag und Jahres�ber-
schuss bzw. -fehlbetrag)264 sowie die im Zuge der Neubewertung gebildete Neube-
wertungsr�cklage.265 Der Erwerbsmethode entsprechend f�llt der Jahres�berschuss
nur dann unter das aufzurechnende Eigenkapital, wenn er miterworben wurde. Steht
der Jahres�berschuss hingegen teilweise oder vollst�ndig dem Verk�ufer zu, handelt
es sich um eine Verbindlichkeit. In diesem Fall geh�rt der Jahres�berschuss nicht
zum konsolidierungspflichtigen Eigenkapital.266

Da sich die gegeneinander zu verrechnenden Gr�ßen nur in seltenen F�llen ent-
sprechen, resultiert aus der Erstkonsolidierung regelm�ßig ein Unterschiedsbe-
trag.267 Dieser kann positiv (Beteiligungsbuchwert > anteiliges neubewertetes Ei-
genkapital) oder negativ (Beteiligungsbuchwert < anteiliges neubewertetes Eigen-
kapital) sein. Mithin entsteht ein positiver Unterschiedsbetrag, wenn die durch den
Beteiligungsbuchwert repr�sentierten Anschaffungskosten die durch das anteilige
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263 Vgl. Baetge/Kirsch/Thiele, Konzernbilanzen (2017), S. 75 i.V. m. Baetge/Kirsch/Thiele, Bi-
lanzen (2017), S. 176.

264 Zu beachten ist § 268 Abs. 1 HGB: Nach teilweiser oder vollst�ndiger Ergebnisverwendung
ersetzt der Posten Bilanzgewinn bzw. -verlust die Posten Jahres�berschuss/-fehlbetrag und
Gewinn-/Verlustvortrag.

265 Vgl. Winkeljohann/Deubert, in: Grottel u. a. (Hrsg.), Beck’scher Bilanz-Kommentar (2018),
§ 301 HGB, Rn. 36; Adler/D�ring/Schmaltz, Rechnungslegung und Pr�fung der Unterneh-
men (1996), § 301 HGB, Rn. 48 f.

266 Vgl. Busse von Colbe, in: Schmidt/Ebke (Hrsg.), M�nchener Kommentar zum Handelsgesetz-
buch (2013), § 301 HGB, Rn. 38.

267 „Nur in den F�llen, in denen das Tochterunternehmen unl�ngst vom Mutterunternehmen ge-
gr�ndet wurde und keine Kosten entstanden sind, d�rfte der Wert der Anteile dem Wert des
Eigenkapitals entsprechen.“ Hachmeister/Beyer, in: B�cking u.a. (Hrsg.), Beck’sches Hand-
buch der Rechnungslegung (2018), C 401, Rn. 129.
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neubewertete Eigenkapital repr�sentierte Substanz des Tochterunternehmens wert-
m�ßig �bersteigen. Dieser Unterschiedsbetrag ist grunds�tzlich als Gesch�fts-
oder Firmenwert zu interpretieren. Da die stillen Reserven der Verm�gensgegen-
st�nde und Schulden des Tochterunternehmens nach der vollst�ndigen Neubewer-
tungsmethode bereits in der HB III aufgedeckt werden, sind die Ursachen des Ge-
sch�fts- oder Firmenwerts aus der Kapitalkonsolidierung nicht in diesen zu suchen.
Vielmehr beruht der Gesch�fts- oder Firmenwert im Allgemeinen auf „immateriel-
len positiven Ertragserwartungen“268 des K�ufers, die sich beim Tochterunterneh-
men bilanziell nicht niederschlagen, weil sie auf nicht aktivierungsf�hige Werte,
wie z.B. die Produktqualit�t, den Kundenstamm, das Management, Standortvor-
teile oder Synergien zur�ckzuf�hren sind.269 Unabh�ngig davon ist es denkbar,
dass ein positiver Unterschiedsbetrag aus der Erstkonsolidierung in einem �ber-
h�hten Kaufpreis begr�ndet liegt und in der Folge f�lschlicherweise als Gesch�fts-
oder Firmenwert in der Konzernbilanz behandelt wird.270

Entsprechend seinem wirtschaftlichen Charakter ist ein positiver Unterschiedsbe-
trag als Gesch�fts- oder Firmenwert zu aktivieren und gesondert innerhalb des im-
materiellen Anlageverm�gens auszuweisen (§ 301 Abs. 3 Satz 1 HGB sowie
DRS 23.84). Der Posten und wesentliche Ver�nderungen gegen�ber dem Vorjahr
sind im Konzernanhang zu erl�utern (§ 301 Abs. 3 Satz 2 HGB). Mit dem Ausweis
innerhalb des immateriellen Anlageverm�gens kommt zum Ausdruck, dass der
Gesetzgeber dem Gesch�fts- oder Firmenwert aus der Kapitalkonsolidierung eben-
so wie dem Gesch�fts- oder Firmenwert aus einem Asset Deal im Jahresabschluss
den Status eines Verm�gensgegenstands verleiht (§ 246 Abs. 1 S. 4 i.V.m. § 309
Abs. 1 HGB). Da von seiner zeitlich begrenzten Nutzbarkeit ausgegangen wird, ist
der Gesch�fts- oder Firmenwert nach HGB in der Folgezeit planm�ßig abzuschrei-
ben.271

Umgekehrt entsteht ein negativer Unterschiedsbetrag, wenn die durch den Beteili-
gungsbuchwert repr�sentierten Anschaffungskosten die durch das anteilige neube-
wertete Eigenkapital repr�sentierte Substanz des Tochterunternehmens wertm�ßig
unterschreiten. Dies kann grunds�tzlich zwei Ursachen haben. Zum einen kann es
sich bei dem Unternehmenserwerb um einen g�nstigen Gelegenheitskauf handeln
(DRS 23.144). Entsprechend wird von einem Lucky Buy bzw. „Schn�ppchen“ ge-
sprochen.272 Zum anderen kann der negative Unterschiedsbetrag auf bilanziell
nicht abbildbare Lasten zur�ckzuf�hren zu sein, die vom Erwerber kaufpreismin-
dernd antizipiert wurden („badwill“). Der negative Unterschiedsbetrag besitzt in
diesem Fall Fremdkapital- bzw. R�ckstellungscharakter (DRS 23.142). Klassische

268 Baetge/Kirsch/Thiele, Konzernbilanzen (2017), S. 227.
269 Vgl. Winkeljohann/Hoffmann, in: Grottel u. a. (Hrsg.), Beck’scher Bilanz-Kommentar (2018),

§ 309 HGB, Rn. 5.
270 Vgl. weiterf�hrend Scherrer, Konzernrechnungslegung nach HGB (2012), S. 176.
271 Vgl. zu Details Fall 5, Abschnitt II. 3. a) aa).
272 Vgl. v. Wysocki/Wohlgemuth/Br�sel, Konzernrechnungslegung (2014), S. 118f.; Dreger, Der

Konzernabschluss (1969), S. 63 f.
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Beispiele sind geplante Sanierungsmaßnahmen, absehbare negative Ertragsent-
wicklungen oder konkrete Verlusterwartungen beim Tochterunternehmen
(DRS 23.142). Daneben k�nnen rechnungslegungssystembedingte Verzerrungen
einen negativen Unterschiedsbetrag erzeugen (DRS 23.142). Dies ist z.B. der Fall,
wenn Pensionsr�ckstellungen nach der Ausnahmeregelung in § 301 Abs. 1 S. 3
HGB zum handelsrechtlichen Erf�llungsbetrag in den Konzernabschluss �ber-
nommen werden, wohingegen der K�ufer mit deren h�herem beizulegendem Zeit-
wert bei der Kaufpreisfindung f�r die Beteiligung kalkuliert.

In Ermangelung eines eindeutigen wirtschaftlichen Charakters ist der negative Un-
terschiedsbetrag gesondert unter dem Posten „Unterschiedsbetrag aus der Kapital-
konsolidierung“ nach dem Eigenkapital auszuweisen (§ 301 Abs. 3 HGB sowie
DRS 23.91). F�r den Posten und wesentliche Ver�nderungen gilt ebenfalls eine
Pflicht zur Erl�uterung im Anhang (§ 301 Abs. 3 Satz 2 HGB).

Zur Abgrenzung vom Gesch�fts- oder Firmenwert und passiven Unterschiedsbe-
trag aus der Kapitalkonsolidierung werden in DRS 23.109ff. und DRS 23.147ff.
sog. technische Unterschiedsbetr�ge definiert, „… deren Charakter nicht im Er-
werbspreis ber�cksichtigten Vor- oder Nachteilen aus dem Unternehmenserwerb
entspricht und die auch nicht aus einem g�nstigen Gelegenheitskauf resultieren
…“ (DRS 23.B32). Hierbei handelt es sich um Unterschiedsbetr�ge, die allein
durch die Konsolidierungstechnik bedingt sind und deshalb einer besonderen Be-
handlung bed�rfen.273 Auf die entsprechenden Maßnahmen geht DRS 23 im Rah-
men der Folgekonsolidierung ein, wenngleich diese – soweit m�glich – aus Verein-
fachungsgr�nden bereits im Rahmen der Erstkonsolidierung durchgef�hrt werden
k�nnen (DRS 23.109 sowie DRS 23.B32).274

Die nicht dem Mutterunternehmen geh�renden Anteile an den in den Konzernab-
schluss einbezogenen Tochterunternehmen sind unter dem Ausgleichsposten
„nicht beherrschende Anteile“ innerhalb des Eigenkapitals nach dem Posten „Jah-
res�berschuss/Jahresfehlbetrag“ auszuweisen (§ 307 Abs. 1 HGB sowie DRS
23.93). Der Ausgleichsposten entspricht im Rahmen der Erstkonsolidierung der
H�he nach dem Anteil der anderen Gesellschafter am neubewerteten Eigenkapital
des Tochterunternehmens zum Zeitpunkt der erstmaligen Einbeziehung
(DRS 23.94). Hierbei ist der Anteil am Kapital des einbezogenen Tochterunterneh-
mens zugrunde zu legen. Der Anteil an den Stimmrechten ist hingegen irrelevant
(DRS 23.95).
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273 Vgl. M�ller, in: Bertram u. a. (Hrsg.), Haufe HGB Bilanz Kommentar (2017), § 301 HGB,
Rn. 110.

274 Der Systematik von DRS 23 folgend werden die technischen Unterschiedsbetr�ge in Fall 5
zur Folgekonsolidierung, Abschnitt II. 3. a) cc), ausf�hrlich behandelt.
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b) Anwendung auf den Fall: Ermittlung und Ausweis des
Unterschiedsbetrags bei der ADS Motoren AG

Bei der Verrechnung der Anteile der JOGU Automotive GmbH mit dem auf diese
entfallenden neubewerteten Eigenkapital der ADS Motoren AG ist zu ber�cksich-
tigen, dass der Jahres�berschuss der ADS Motoren AG in 2018 von der JOGU Au-
tomotive GmbH vertragsgem�ß anteilig erworben wurde und entsprechend zum
konsolidierungspflichtigen Eigenkapital z�hlt. Unter Ber�cksichtigung dessen er-
gibt sich ein aktiver Unterschiedsbetrag i.H.v. 5 975 TEuro, der in vollem Umfang
als Gesch�fts- oder Firmenwert auszuweisen ist, da er annahmegem�ß keine kon-
solidierungstechnischen Bestandteile i.S.v. DRS 23.109ff. enth�lt [vgl. Buchung
(1.3), Tabelle 27 auf S. 143]:

Gezeichnetes Kapital 7 500
Kapitalr�cklage 750
Gewinnr�cklagen 900
Jahres�berschuss 3 375
Neubewertungsr�cklage 13 500
Gesch�fts- oder Firmenwert 5 975 an Anteile an verbundenen

Unternehmen 32 000

Die Anteile am neubewerteten Eigenkapital der ADS Motoren AG, die nicht der
JOGU Automotive GmbH geh�ren, sind den Minderheitsgesellschaftern zuzuwei-
sen [vgl. Buchung (1.4), Tabelle 27 auf S. 143]:

Gezeichnetes Kapital 2 500
Kapitalr�cklage 250
Gewinnr�cklagen 300
Jahres�berschuss 1 125
Neubewertungsr�cklage 4 500 an Nicht beherrschende

Anteile 8 675

5. Verteilung des Unterschiedsbetrags auf Gesch�ftsfelder

a) Theoretische Grundlagen

Besteht das Tochterunternehmen aus mehreren Gesch�ftsfeldern, empfehlen
DRS 23.85 und DRS 23.92, einen Gesch�fts- oder Firmenwert bzw. passiven Unter-
schiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung im Erstkonsolidierungszeitpunkt auf ein
oder mehrere Gesch�ftsfelder aufzuteilen, sofern dies objektiv nachvollziehbar m�g-
lich ist.275 Die Zuordnung ist auf das rechtliche Korsett des Tochterunternehmens be-
schr�nkt, d.h. eine unternehmens�bergreifende Aufteilung wie nach IAS 36 ist unzu-
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275 Andernfalls bezieht sich der Unterschiedsbetrag auf das jeweilige Tochterunternehmen insge-
samt. Vgl. DRS 23.85.
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l�ssig.276 Ebenso ist eine Zusammenfassung von Unterschiedsbetr�gen eines Ge-
sch�ftsfelds innerhalb eines Konzerns �ber mehrere Tochterunternehmen untersagt
(DRS 23.87). Mit der Empfehlung zur Aufteilung soll eine gesch�ftsfeldspezifische
Folgebehandlung des Unterschiedsbetrags sichergestellt werden (DRS 23.B28).277

Der bilanzielle Ausweis eines Gesch�fts- oder Firmenwerts bzw. passiven Unter-
schiedsbetrags als einheitlicher Wert bleibt von der Aufteilung indessen unber�hrt.278

F�r die Abgrenzung der Gesch�ftsfelder sind die Grunds�tze nach DRS 3 „Seg-
mentberichterstattung“ maßgeblich, sofern das Mutterunternehmen einen Seg-
mentbericht aufstellt. Andernfalls wird die Orientierung an diesen Grunds�tzen
empfohlen. Nach DRS 3.10 kann die Abgrenzung bspw. nach Produkten bzw.
Dienstleistungen oder geografischen Kriterien vorgenommen werden. Zur Auftei-
lung eines Gesch�fts- oder Firmenwerts bzw. passiven Unterschiedsbetrags auf die
Einheiten ist f�r jedes Gesch�ftsfeld die Differenz zwischen den anteiligen Ge-
samt-Anschaffungskosten der Beteiligung und dem mit dem beizulegenden Zeit-
wert bewerteten Nettoverm�gen des Gesch�ftsfelds zu ermitteln (DRS 23.88). Ent-
sprechend stellt sich bei der Ermittlung der gesch�ftsfeldspezifischen Unter-
schiedsbetr�ge die Aufgabe, die Gesamt-Anschaffungskosten der Anteile sowie
die Verm�gensgegenst�nde und Schulden des Tochterunternehmens im Erstkonso-
lidierungszeitpunkt den einzelnen Gesch�ftsfeldern zuzuordnen.279 Eine direkte
Aufteilung des gesamten Unterschiedsbetrags im Verh�ltnis der relativen beizule-
genden Zeitwerte der Gesch�ftsfelder kommt nur unter der engen Bedingung in
Betracht, dass den einzelnen Gesch�ftsfeldern die gleichen gesch�ftswertbilden-
den Komponenten zugrunde liegen (DRS 23.89).280 Um der Nachvollziehbarkeit
und Willk�rfreiheit zu gen�gen, d�rfen die Bestimmung der Gesch�ftsfelder und
die Aufteilung des Unterschiedsbetrags ausschließlich in begr�ndeten F�llen ge�n-
dert werden, wobei bei einer �nderung der Abgrenzung der Gesch�ftsfelder eine
Orientierung an DRS 3.46ff. empfohlen wird (DRS 23.117 sowie DRS 23.B29).

b) Anwendung auf den Fall: Verteilung des Unterschiedsbetrags
auf die Gesch�ftsfelder der ADS Motoren AG

Nach dem Sachverhalt besteht die ADS Motoren AG in der neuen Konzernstruktur
aus den beiden Gesch�ftsfeldern „Hybridantrieb“ und „Elektroantrieb“. In Anbe-

276 Vgl. Stibi/Kirsch/Engelke, Das Konzept der außerplanm�ßigen Abschreibung eines Ge-
sch�fts- oder Firmenwerts nach DRS 23, WPg 2016, S. 603 (S. 605).

277 Vgl. Winkeljohann/Deubert, in: Grottel u. a. (Hrsg.), Beck’scher Bilanz-Kommentar (2018),
§ 301 HGB, Rn. 152.

278 Vgl. Kirsch/Engelke/Faber, Aufteilung eines Gesch�fts- oder Firmenwerts auf Gesch�ftsfel-
der. Implikationen f�r die Folgebewertung gem�ß DRS 23, WPg 2016, S. 1008 (S. 1010).

279 Vgl. M�ller, in: Bertram u. a.(Hrsg.), Haufe HGB Bilanz Kommentar (2017), § 301 HGB,
Rn. 108.

280 Dies kann z. B. bei einer geografischen Abgrenzung der Gesch�ftsfelder der Fall sein. Vgl.
Winkeljohann/Deubert, in: Grottel u. a. (Hrsg.), Beck’scher Bilanz-Kommentar (2018), § 301
HGB, Rn. 154.
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tracht dessen folgt die JOGU Automotive GmbH der Empfehlung in DRS 23.85,
den Gesch�fts- oder Firmenwert auf Gesch�ftsfelder aufzuteilen. Hierbei kann ent-
sprechend DRS 23.86 auf die beiden Gesch�ftsfelder abgestellt werden, weil deren
Abgrenzung laut Angabe mit den Grunds�tzen der Segmentberichterstattung nach
DRS 3 �bereinstimmt.

Bei der Aufteilung des Gesch�fts- oder Firmenwerts sind nach DRS 23.88 die auf
die Gesch�ftsfelder entfallenden Teile jeweils residual zu bestimmen. Hiernach ist
der anteilige Gesch�fts- oder Firmenwert eines Gesch�ftsfelds als Differenz zwi-
schen dem dem Gesch�ftsfeld zugeordneten Teil der Gesamt-Anschaffungskosten
der Beteiligung und dem auf das Mutterunternehmen entfallenden, neubewerteten
Nettoverm�gen des Gesch�ftsfelds definiert. �bertragen auf die ADS Motoren
AG ergibt sich f�r das Gesch�ftsfeld „Hybridantrieb“ ein anteiliger Gesch�fts-
oder Firmenwert i.H.v. 4 750 TEuro (= 26 500 TEuro – 21 750 TEuro) und f�r das
Gesch�ftsfeld „Elektroantrieb“ ein anteiliger Gesch�fts- oder Firmenwert i.H.v.
1 225 TEuro (= 5 500 TEuro – 4 275 TEuro). Mithin stimmen die anteiligen Ge-
sch�fts- oder Firmenwerte in der Summe mit dem gesamten Gesch�fts- oder Fir-
menwert i. H. v. 5 975 TEuro �berein.

III. L�sung nach IFRS

1. Bestimmung des Erwerbers und des Zeitpunkts der
Erstkonsolidierung

a) Theoretische Grundlagen

Nach IFRS hat die bilanzielle Abbildung eines Unternehmenszusammenschlusses
unter Anwendung der Erwerbsmethode zu erfolgen (IFRS 3.4). Entsprechend sind
f�r jeden Unternehmenszusammenschluss ein erwerbendes (Erwerber) und ein er-
worbenes Unternehmen zu identifizieren (IFRS 3.6). Hierbei gilt als Erwerber das-
jenige Unternehmen, welches die Beherrschung �ber das andere am Unterneh-
menszusammenschluss beteiligte Unternehmen erlangt (IFRS 3.7). Die Auslegung
des Begriffs „Beherrschung“ erfolgt anhand der Regelungen in IFRS 10, wobei
IFRS 3.B14–B18 erg�nzende Leitlinien zur Identifizierung des Erwerbers bereit-
stellen (IFRS 3.7 und IFRS 3.B13). Hiernach beherrscht ein Investor ein Beteili-
gungsunternehmen, „wenn er schwankenden Renditen aus seinem Engagement in
dem Beteiligungsunternehmen ausgesetzt ist bzw. Anrechte auf diese besitzt und
die F�higkeit hat, diese Renditen mittels seiner Verf�gungsgewalt �ber das Beteili-
gungsunternehmen zu beeinflussen“ (IFRS 10.6). Der Investor besitzt die Verf�-
gungsgewalt �ber das Beteiligungsunternehmen, „wenn er �ber bestehende Rechte
verf�gt, die ihm die gegenw�rtige F�higkeit verleihen, die maßgeblichen T�tigkei-
ten, d.h. die T�tigkeiten, die die Renditen des Beteiligungsunternehmens wesent-
lich beeinflussen, zu lenken“ (IFRS 10.10). Der Nachweis der Verf�gungsgewalt
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